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TNatzryett ! Necht !
Ein V o l k s b l a t t .

<

Freiheit !
Nro . 43 . Pforzheim , Mittwoch den 25 . Juli .

Grvnung !

1832

Dieses Blatt erscheint zweimal wöchentlich , Mittwochs und Samstags , zu 1 Bogen . Der Preis ist viertel¬
jährig 36kr . und ISkr . Pvstaufschlag , so, daß das Vierteljahr im ganzen Großherzogkhum auf 51kr . kommt . Der In -

sertivnS - Preis für die Zeile ist drei Kreuzer . Plangemäße Beiträge werden frank irt gerne angenommen .

Neueste Bundes - Beschlüsse .
Beschluß der hohen Bundes - Ver¬

sammlung vom 5 . Juli : In Erwägung der

gegenwärtigen Zeit -Verhältnisse und für die Dauer

derselben beschließt die Bundes - Versammlung , in

Gemäßheit der ihr obliegenden Verpflichtung , die

gemeinsamen Maßregeln zur Aufrechthaltung der

öffentlichen Ruhe und gesetzlichen Ordnung zu bc-

rathen , nach vorgenommenem Gutachten einer aus

ihrer Mitte gewählten Commission , wie folgt :

1 ) Keine in einem nicht zum teutschen Bunde ge¬
hörigen Staate in teutscher Sprache im Druck er¬

scheinende Zeit - oder nicht über zwanzig Bogen be¬

tragende sonstige Druckschrift politischen Inhalts

darf in einem Bundesstaate , ohne vorgängige Ge¬

nehmigung der Regierung desselben , zugelassen und

ausgegebeu werden ; gegen die Uebertreter dieses
Verbots ist eben so , wie gegen die Vertreter ver¬

botener Druckschriften , zu verfahren . 2 ) Alle

Vereine , welche politische Zwecke haben , oder

unter anderm Namen zu politischen Zwecken be¬

nutzt werden , sind in sämmtlichen Bundesstaaten

zu verbieten , und ist gegen deren Urheber und die

Theilnehmer an denselben mit angemessener Strafe

vorzuschreiten . 3 ) Außerordentliche Volks - Ver¬

sammlungen und Volksfeste , nämlich solche,

. welche bisher hinsichtlich der Zeit und des Orts

weder üblich noch gestattet waren , dürfen , unter

welchem Namen und zu welchem Zwecke es auch
immer sey , in keinem Bundesstaate , ohne voraus¬

gegangene Genehmigung der competenten Behörde ,
statt finden . Diejenigen , welche zu solchen Ver¬

sammlungen oder Feste » durch Verabredungen oder

Ausschreiben Anlaß geben , sind einer angemessenen

Strafe unterworfen . Auch bei erlaubten Volks -

Versammlungen und Volksfesten ist es nicht zu

dulden , daß öffentliche Reden politischen Inhalts

gehalten werden ; diejenigen , welche sich dies zu
Schulden kommen lassen , sind nachdrücklich zu be¬

strafen ; und wer irgend eine Volks - Versammlung
dazu mißbraucht , Adressen oder Beschlüsse in Vor¬

schlag zu bringen , und durch Unterschrift oder

mündliche Beistimmung genehmigen zu lassen , ist
mit geschärfter Ahndung zu belegen . 4 ) Das öf¬

fentliche Tragen vonAbzeichen in Bänder », Ko¬
karden oder dergleichen , sey es von In - oder Aus¬
ländern , in andern Farben , als jenen des Landes ,
dem der , welcher solche trägt , als Unterthan an¬

gehört , — das nicht autorisirte Aufftecken von

Fahnen uyd Flaggen , das Errichten von

Freiheits - Bäumen und dergleichen Aufruhr¬
zeichen — ist unnachsichtlich zu bestrafen . 5 ) Der

am 20 . September 1819 gefaßte , gemäß weitern

Beschlusses vom 12 . August 1824 fortbestehende
provisorische Beschluß über die in Aufhebung der

Universitäten zu ergreifenden Maßregeln , wird

sowohl im Allgemeinen , als insbesondere , hinsicht¬
lich der in den 2 und 3 derselben enthaltenen
Bestimmungen , in den geeigneten Fällen , in so
weit es noch nicht geschehen , unfehlbar zur An¬

wendung gebracht werden . (§ . 2 . Die Bundes -

Regierungen verpflichten sich gegen einander , Uni -

versitats - und andere öffentliche Lehrer , die durch
erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht oder

Ueberschreitung der Grenzen ihres Berufes , durch
Mißbrauch ihres rechtmäßigen Einflusses auf die

Gemüther der Jugend , durch - Verbreitung verderb¬

licher , der öffentlichen Ordnung und Ruhe feind¬

seliger , oder die Grundlagen der bestehenden Staats -

Einrichtungen untergrabender Lehren , ihre Unfä¬

higkeit zu Verwaltung des ihnen anvertrauten

wichtigen Amtes unverkennbar an den Tag gelegt

haben , von den Universitäten und sonstigen Lehr¬
anstalten zu entfernen , ohne daß ihnen hierbei ,
so lange der gegenwärtige Beschluß in Wirksamkeit
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bleibt , und bis über diesen Punkt definitive An¬
ordnungen ausgesprochen seyn werden , irgend ein
Hinderniß im Wege stehen könne. Jedoch soll
eine Maßregel dieser Art nie anders , als auf den
vollständig motivirten Antrag des der Universität
Vorgesetzten Regierungs- Bevollmächtigten, oder von
demselben vorher eingeforderten Bericht beschlossen
werden . Ein auf solche Weise ausgeschlossenerLeh¬
rer darf in keinem andern Bundesstaate bei irgend
einem öffentlichen Lehr - Institute wieder angestellt
werden . H. 3. Die seit langer Zeit bestehende Ge¬
setze gegen geheime oder nicht autorisirte Verbin¬
dungen auf den Universitäten , sollen in ihrer gan¬
zen Kraft und Strenge aufrecht erhalten , und ins¬
besondere auf den , seit einige» Jahren gestifteten,
unter dem Namen der allgemeinen Burschen¬
schaft bekannten Verein um so bestimmter aus¬
gedehnt werden , als diesem Verein die schlechter¬
dings unzuläßige Voraussetzung eiscr fortdauern¬
den Gemeinschaft und Correspondesz zwischen den
verschiedenen Universitäten zum Grunde liegt. Den
Regierungs - Bevollmächtigten soll in Ansehung die¬
ses Punktes eine vorzügliche Wachsamkeit zur
Pflicht gemacht werden. Die Regierungen ver¬
einige» sich darüber , daß Individuen, die nach Be¬
kanntmachung des gegenwärtigen Beschlusses er¬
weislich in geheimen oder nicht autorisirten Ver¬
bindungen geblieben, oder in solche getreten sind ,
bei keinem öffentlichen Amte zugelassen werden.)
6) Die Bundes - Regierungen lverden fortlvahrend
die genaueste polizeiliche Wachsamkeit auf alle Ein¬
heimische , welche durch öffentliche Reden ,
Schriften oder Handlungen ihre Theilnahme an
aufwieglerischen Planen kund, oder zu dcßfallsigem
Verdacht gegründeten Anlaß gegeben haben , ein -
treten lassen ; sie werden sich rvechselseitig mit No¬
litzen über alle Entdeckungen staatsgefährlicher , ge¬
heimer Verbindungen und der darin verflochtenen
Individuen , auch in Verfolg drßfallsiger Spuren ,
jederzeit auf das schleunigste und bereitwilligste un¬
terstützen. 7) Auf Fremde , welche sich wegen
politischer Vergehen oder Verbreche« in einen der
Bundesstaaten begeben haben , sodann auf Ein¬
heimische und Fremde, die aus Orten und Gegen¬
den kommen, wo sich Verbindungen zum Umsturz
des Bundes oder der teutschen Regierungen gebil¬
det haben und der Theilnahme daran verdächtig
sind , ist besondere Aufmerksamkeit zu wenden ; zu
diesem Ende sind überall in den Bundeslanden die
bestehenden Paßvorschriften auf das Genaueste zu

beobachten und nöthigenfalls zu scharfen . Auch
werden die sämmtlichen Bundes - Regierungen da¬
für sorgen , daß verdächtigen ausländischen Ankömm¬
lingen , welche sich über den Zweck ihres Aufent¬
halts im Lande nicht befriedigend ausweisen kön¬
nen , derselbe nicht gestattet werde. 8) Die Bun¬
des - Regierungen machen sich verbindlich , diejeni¬
gen , welche in einem Bundesstaat politische Ver¬
gehen , oder Verbrechen begangen , und sich , um
der Strafe zu entgehen , in andere Bundeslande
geflüchtet haben , auf erfolgende Requisition, in so
fern es nicht eigene Unterthanen sind , ohne An¬
stand auszuliefern . 9) Die Bundes - Regierungen
sicher» sich gegenseitig auf Verlangen die promteste
militärische Assistenz zu , indem sie aner¬
kennen , daß die Zeitverhältnisse gegenwärtig nicht
minder dringend , als im Oktober 1830 , außeror¬
dentliche Vorkehrungen wegen Verwendung der
militärischen Kräfte des Bundes erfordern , werden
sie sich die Vollziehung des Beschlusses vom 21.
Oktober 1830 — betreffend, Maßregeln zur ssoer-
stellung und Erhaltung der Ruhe in Teutschland —
auch unter den jetzigen Umständen , und so lange,
als die Erhaltung der Ruhe in Teutschland es
wünschenswerth macht, ernstlich angelegen seyn las¬
sen. 10 ) Sämmtliche Bundes - Regierungen ver¬
pflichten sich , unverweilt diejenigen Verfügungen ,
welche sie zur Vollziehung vorbemerkter Maßregeln
nach Maßgabe des in den verschiedenen Bundes¬
staaten sich ergebenden Erfordernisses getroffen ha¬
ben , der Bundes - Versammlung anzuzrigeu.

Auszug des Protokolls der 2tx Si¬
tzung der deutschen Bundesversamm¬
lung vom 19 Julius 1832. §. 216. Den
Mißbrauch der Presse , insbesondere die im Groß¬
herzogthum Baden erscheinenden Zeitbkätter : Der
Freisinnige und der Wächter am Rhein
betreffend. Beschluß. 1 ) Die im Großherzog-
thume Baden erscheinenden Zeitblätter der Frei¬
sinnige und der Wächter am Rhein wer¬
den von der Bundesversammlung , kraft der ihr
durch den Bundesbeschluß vom 20. Sept. 1819
und 16. August 1824 übertragenen Autorität, un¬
terdrückt und- in allen teutschen Staaten verboten,
auch wird alle fernere Fortsetzung dieser Zeitblät¬
ter untersagt . 2 ) Die großherzogl. badische Re¬
gierung wird durch ihre Gesandtschaft ersucht, die¬
sen Beschluß sogleich zu vollziehen und die An¬
zeige davon zu machen . 3 ) I » Folge Dessen wer-
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den die angeblichen Herausgeber gedachter Zrit -
blätter , nämlich des Freisinnigen , Friedrich
Wagner , und des Wächters am Rhein ,
Fr . Schlund , binnen fünf Jahren a äsio in
keinem Bundesstaate bei der Redaktion einer ähn¬
lichen Schrift zulassen . 4 ) Sammtliche Regie¬
rungen werden zur Bekanntmachung und Vollzie¬
hung dieses Beschlusses , auch binnen vier Wochen
über das Verfügte die Anzeige zu machen , einge -
geladen ; endlich 5 ) wird die großherzogl . badische
Regierung noch besonders unter Bezug auf den
Beschluß vom 10 . Mai d. I . aufgefvrdert , die
in der 18 . dießjährigen Sitzung am 24 . Mai zu¬
gesicherten Aufschlüsse !über den eigentlichen Re¬
dakteur des nunmehr unterdrückten Zeitblattes , der
Wächter am Rhein , binnen 14 Tagen mit -

zutheilen , auch diese Aufklärung auf die wirklichen
Redakteurs des Freisinnigen zu erstrecken .

Die Bundeöbeschlüsse .
Wie eine frisch herangrünende Saat stand die

verfassungsmäßige Freiheit vor uns da , sie schien
freudig heranwachsen zu wollen , und wir freuten
uns auf die Erndte , dankbar für den Segen . —

Da kamen die Bundesbeschlüffe und zertrümmer¬
ten , wie ein Hagelschlag unser verfassungsmäßiges
Leben . Zernichtet ist die Hoffnung der Erndte ,
und das Volk steht da , betrauernd den Sturm
der seine Hoffnungen zerschlug .

Aber der Gewittersturm , der Saaten nie¬

derschlägt , kommt aus Gottes Hand , aus der Hand
der ewigen Gerechtigkeit und Weisheit und Liebe
— der Sturm der den jungen Baum unserer Ver¬

fassung entwurzelt hat , ist Menschenwerk . Es ist

Vorsorge — nicht für uns , eine Vorsorge der

Mächte für sich selbst .
Die Bessern in allen konstitutionellen Staaten ,

sind tief verwundet , ein Schmerz bemächtigt sich

Ger , das Nationalgefühl sträubt sich laut gegen
diese Maßregeln des Bundes .

Das Gefühl geht tiefer , als man etwa glaubt ,
der Landmann , der bei dem erst werdenden konsti¬

tutionellen Leben , hier und da weniger den Werth
der freien Presse erfühlt und verstanden hat , als

der Städter , erkennt in dem genommenen Rechte
der Steucrverweigerung , was der Städter — er

sicht die Grundlage aller Verfassung verschoben .
Was haben wir , namentlich wir Badner be¬

gangen , daß uns die Verfassung , ein freiwilliges

Geschenk unsers Carl , angenommen durch laut -
sprechende Handlungen des Volks , nicht in ihrer
urschönen Gestalt belassen werden will ? Haben
wir einen Buchstaben an diesem Gesetze , an den
Gesetzen der neuesten Zeit erzwungen ? Kündigte
nicht der Regierungsantritt S . Königl . Hoheit uns
den Schutz der Rechte Aller an ; erneuert uns
nicht ein heiliges Fürstenwort in der Thronrede
vom 17 . März 183l die Versicherung wahrhafter
Beobachtung der Verfassung ? Dennoch hat die
Badische Regierung zu einer Maaßregel stimmen
zu müssen geglaubt , die das vom Volke angenom¬
mene Geschenk wesentlich verändert .

Blicken wir rechts und links , so sehen wir ge¬
waltige Heere der Bundesmächte an den Gren¬
zen der konstitutionellen Staaten , vergleichen wir
die unzähligen Gerüchte von Mittheilungen der
Mächte , niedergelegt in Zeitschriften , die ihre gu¬
ten Quellen haben , so geht daraus hervor , daß
Baden , staatsklug zur Vermeidung des Schlimmem ,
die Uebermacht beachtend , also stimmte , daß die
Abstimmung in der Gewalt der Umstande lag .
Unter geänderten Umständen muß der alte Rechts¬
zustand wieder hervortreten .

Es geht aus allem hervor , daß wir die neue -
firn Bundesbeschlüsse nur als einen Belagerungs -
Zustand der Konstitutionen betrachten müssen , als
nur so lange geltend , als die Gewalt besteht , sie
geltend zu machen .

Ewig kann dieser Zustand nicht dauern , er ist
bestimmt durch die Weltereigniße , und ein Volk

dessen Verfassung einmal eine Wahrheit war ,
kann sich nimmer in anderes öffentliches Recht fin¬
den . Die Frage ist eine europäische , die Weltschick -

sale müssen sie lösen .

Gemeinden und Gemeindebürger .
Zwölfte Abhandlung .

Wir wollen nun nach dem bisher Vorgetrage¬
nen , nachdem wir einmal den Bürgermeister in
Erwähnung gebracht haben , erst ihn , sodann den
Gcmeindcrath und endlich den Ausschuß nach der
Art , wie er gewählt wird , und sodann nach sei¬
nen Dienstbefugnissen betrachten .

Der Bürgermeister vereinigt eine doppelte Per¬
son in sich ; einmal ist er die erste Person in der
Gemeinde , die ihre Angelegenheiten selbstständig
verwaltet , als solcher ist er und muß er seyn der
Mann des Vertrauens der Gemeinde ; das Ver -



trauen spricht sich aber am besten und einzig durch

die entschiedene Mehrzahl bei einer Wahl aus ,
deßhalb wird er von der Gemeinde gewählt . Der

Bürgermeister hat aber auf der andern Seite

Justiz und Polizei auszuüben . Beides sind Rechte
der Staatsgewalt , deren Beauftragter er hiernach

ist . Er ist das letzte Glied in der Kette der

Staatsgewalten . In dieser Stellung ist es im

Interesse des Staats gelegen , wem die Würde

des Bürgermeisters übertragen seye , und deßhalb

hat sich der Staat die Bestätigung des Bürger¬

meisters Vorbehalten .

Der Bürgermeister wird sonach von der Ge¬

meinde - Versammlung gewählt . Es finden somit

Urwahlen , das heißt Wahlen , wo die Ge -

sammtheit den Bürgermeister unmittelbar , und

nicht durch vorher ernannte Wahlmänner erwählt ,
statt . Dieß geschieht aus dem guten Grunde ,
weil die Gemeinde selbst ein Interesse daran ha¬
ben muß , den Tüchtigsten zu wählen . Dieß In¬
teresse wird durch die Einführung von Wahlmän¬
nern vereitelt , weil Keiner weiß , ob der von ihm

gewählte Wahlmann selbst diese Stelle erlangt ,
oder ob er , wenn er auch Wahlmann wird , auch
im Interesse derer , die ihn dazu erwählten , seine
Stimme abgibt ;

' weil das System der WaI -

männer mehr ein Glücksspiel ist , da man Keinem
in die Seele sehen kann , und man durch die Er¬

nennung eines Wahlmannes keinen unmittelbaren

Einfluß auf die eigentliche Wahl üben kann ; so
wie deßwegen endlich , weil auf die kleinere Zahl
der Wahlmänner leichter ein fremder Einfluß geübt
werden kann , als auf die große der unmittelba¬

ren Wähler .

Entweder ist eine ganze Gemeinde fähig , den

Tüchtigsten zu wählen , oder sie ist es nicht , und
nur Einzelne sind es . Dann ist sie aber auch ge¬
wiß nicht fähig , die Einzelnen als Wahlmänner
auszulese ». Hält man übrigens die große Mehr¬
zahl der Einzelnen für ungeschickt, selbst unmittel¬
bar einen Einzigen zu wählen , und doch für ge¬
schickt genug , mehrere paffende Wahlmänner zu
ernennen , so muß man diese Einzelnen auch für
vernünftig genug halten , sich bei denen Raths zu
erholen , die sie für die Erfahrensten hält . Ueber -

dirß ist bei dem Systeme der Wahlmänner wohl
zu merken , daß die Wahlmänner gar oft selbst
die Hoffnung haben , die Stelle , zu deren Besez -

zung sie zusammen treten , zu erhalten , und so

aus diesem Conklave weit langsamer ein Resultat
hervorgeht , als aus den Urwahlen .

Der Bürgermeister wird ferner nach dem auf¬
gestellten Grundsätze gewählt , nicht nur von einer

bestimmten Klaffe , sondern von allen Gemeinde¬

bürgern , ohne Unterschied des Vermögens . Ein

Wahlcensus ist sonach nicht eingeführt . Was ist
aber ein Wahlcensus ? So nennt man ein be¬

stimmtes Vermögen , dessen Besitz den Bürger zur
Theilnahme an der Wadl berechtigt , dessen Ab¬

gang denselben aber von dieser Wahl ihn aus¬

schließt . Viele wollten im Wahlcensus eine Ga¬
rantie der Wahl selbst finden , indem der Ver -

mögliche dem Einflüsse Anderer weit weniger aus¬

gesetzt seye , als der Unvermögliche ; sie fanden
die Unabhängigkeit der Wahlen allein durch einen

Vermögensbesitz gesichert . Man glaubte besonders
in den Städten von einem Wahlcensus eine un¬

abhängigere Wahl hoffen zu dürfen . Aber der

Wahlcensus nähme einer großen Zahl beachtene -

werther Bürger das Wahlrecht , er läßt sich nicht
einmal mit Sicherheit aufstellen , während man
den Fabrikarbeiter als abhängig vom Fabrikherrn
ausschlöße , wäre die größte Zahl der unabhängi¬
gen Handwerker mit verdrängt . Der Wahlcensus
beförderte die Geldaristokratie , und gerade das ,
was man durch die Gemeinde - Ordnung beseitigen
wollte , die Herrschaft der Privilegien ; Reichthum
oder Vermögen sind nicht immer die Bedingungen
der Gesetzlichkeit , oder gar des Gemein - oder
Bürgersinnes . Der Wahlcensus würde , statt
Vertrauen , Mißtrauen , statt Eintracht Zwietracht ,
stakt Liebe zum Gemeinsinn Lauheit wecken . Reich -

thum und Armuth sind wechselnd , der Bürgersinn
wachst aber bei einer guten Ordnung des Ge¬

meinwesens . Armuth ist nicht immer verschuldet ,
Reichthum nicht immer löblich erworben . Armuth

schließt das geistige Vermögen nicht aus , Reich¬
thum bedingt sie nicht . Armuth und Reichthum
wechseln ; die gute Gesinnung nicht . Arme und

Reiche haben gleiches Interesse , welcher Mann

ihnen vorstehe . Die Armuth kann mit Wenigem
gewonnen werden , der Reichthum hat auch seine
schwachen Seiten . Die Verfassung stellt die Rechte
der Bürger gleich. Die Wahlen durch Geldbe -

rechtigtr wären » och schlimmer , als die Wahlen
durch Wahlmänner , an diesen hätten dock die
Armen noch Theil , während sie bei dem Wahl¬
census ausgeschlossen wären .
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Zeitereignisse .
Teutsche Bundesstaaten .

Kur Hessen . Die Regierung hat der Stände -Ver -

fammlung den Landtags - Beschluß auf den 27 . Juli ver¬

kündigt , die Kammer erwiederle hierauf , wenn nicht bis

dahin alle Geschäfte erledigt seyen , so würde der Land¬

tags - Abschied nicht unterzeichnet werden .

Nassau . Die 16 Deputaten , welche sich entfernt

haben , sind wegen isolirtem Auftreten als Deputirte und

Verbreiter gedruckter Denkschriften wegen des letzten Land¬

tags zur Untersuchung gezogen worden . Obwohl sie die

Kompetenz der Gerichte , welche über ländständische Be¬

strebungen nicht aburtheilen könnten , nicht anerkannten ,

sind sieben von ihnen zu zweijähriger Cvrrektions -

hausstrafe verurtheilt worden .

Hannover . Bei den verschiedenen Ansichten bei¬

der Kammern über die Oeffentlichkeit der Landtags - Ver -

Handlungen haben sich beide durch ihre Commiffären da¬

hin vereinigt , daß zwar die Verhandlungen über das

Staats - Grundgesetz heimlich , andere Verhandlungen aber

öffentlich sehn sollten .

Dänemark . Auch der Propst von Hadersleben hat

sich mit sämmtlichen Geistlichen seiner Diöces zum allge¬

meinen Besten der Zollsreiheit begeben .

Oesterreich . Die Cholera hat sich nicht zu Töp -

liz gezeigt , der König von Preußen wird sich deßhalb

mit seiner Gemahlin , der Fürstin von Liegniz in die dor¬

tigen Bäder begeben .

Schweiz . Der bei der Tagsatzung zu Luzern an -

gekvmmene britische Gesandte Morier , hak der aristokra¬

tischen Partie keine große Freude gemacht , er spricht die

Uebercinstimmung Englands mit der ruhigen Entwicklung

zeltgemäßer Reformen aus . In gleichem Sinne har sich

der ftanzösische Gesandte Graf von Rumigny ausgespro¬

chen . Eine fremde Einmischung iir die Angelegenheiten

der Schweiz ist nicht zu besorgen .

Frankreich . Der Heinrichstag hat in Paris keine

weitere Ereignisse hervvrgebrachr , als daß an dessen Vor¬

abende karlistische Proklamationen ausgestreuk woroen sind .

Ein solcher Proklamationeregen macht aber keine Wir¬

kung mehr , als höchstens auf die , welche für ihre Ge¬

sinnungen keine Proklamationen gebracht hätten .

Die Chuanerie hebt in Westen aufs neue ihr Haupt ,

wie wir schon lange voraus gesagt haben . In einer klei¬

nen Vendeestadl sind unlängst 20 daselbst einquartirte

Soldaten erschlagen und dem Maire sind die Augen aus -

gestochen worden .
Die französische Journale betrachten der Reihe nach

das 22ste Protokoll der teutschen Bundes - Versammlung .

Der Konstitutionell , dem sich der National anschließt ,

hofft die französische Regierung werde eine -Prorestations -

Nore dcßwegen an die Höfe zu Wien und Berlin erge¬

hen lassen . Wir zweifeln , ob Ludwig Philipps Regie¬

rung dem Rathe dieser liberalen Blätter folgen wird ,

welche für jetzt keine Hoffnungen zu bauen sind .

Die ftanzösische Armee besteht jetzt aus 13 Mar -

schällen ( einer hat aber blos den Titel ) und 439 Gene¬

rale . ( Sonach hat Frankreich fast eben so viele Gene¬

rale als Schwarzburg - Sondershausen Soldaten , indem

dieses einen Bundes - Kontengem von 451 Mann stellt .

Die Armee besteht aber aus folgenden Waffengat¬

tungen :
1) Aus 67 Linien - Infanterie - Regimentern zu 4 Ba¬

taillons , das Regiment zu 3.000 Mann : Summa 20,100

2 , Aus 21 Linien - Infanterie - Regimentern zu 3 Ba¬

taillons , das Regiment zu 2,400 Mann : Summa 50,000

Mann .
3 ) Aus der Fremden - Legion zu 5,000 Mann .

4) Aus 11 Artillerie - Regimentern jedes zu 1,000

Mann : Summa 11,000 Mann .

5 ) Aus zwei Karabiniers - Regimentern , jedes zu

800 Mann : Summa 1,600 Mann .

6) Aus 10 Kürassier - Regimentern ebenfalls zu 800

Mann : Summa 8,0m Mann .

7 ) Aus 12 Dragoner - Regimentern , zusammen 9 .600

Mann .
8 ) Aus 6 Lancier - Regimentern zu 4,800 Mann .

9 ) Aus 14 Chasseur - Regimentern zusammen zu

11.200 Mann .
10 ) Aus 6 Husaren - Regimentern zu 4,800 Mann .

11 ) Endlich aus 2 afrikanischen Jäger - Regimentern ,

zusammen zu 800 Mann .
Sonach hat Frankreich ohne seine stehenden und be¬

weglichen National - Garden eine bewaffnete Macht von

314 .200 Mann .

Italien . In Lucca sind neulich Offiziere von der

National -Garde von den Liberalen bei der Fropnleich -

nams -Prozeffion ausgezischt worden . So etwas bei ei¬

nem solchen Akt ist ein vielsagendes Zeichen , beson¬

ders in Italien .
Die Oestreicher werden bei Rimini ein Lager von

12 .000 Mann zur Beobachtung zusammenziehen .

Der General Cubieres zu Ankona hat den dortigen

Polizeidirektor in französische Uniform gesteckt. Die Ant¬

wort der französischen Regierung auf die Note der Re¬

gierung seiner Heiligkeit , oie Gäste von Ankona möchten

doch jetzt einmal , da die Ruhe wieder hcrgestellt seye

sich nach Hause begeben , ist angekommen . Sie lautet

ausweichend ; sie meint es liege im Interesse Sr . Hei¬

ligkeit selbst , wenn die Franzosen noch eine kleine Weile

blieben .
Portugal . Der General -Intendant der Polizei

zu Lissabon , har eine Bekanntmachung erlassen , wvrnach

bei dem Erscheinen der Befteiungsflokte , die Polizeibeam¬

ten Ronden in ihren Quartieren zu Lissabon mache » sol¬

len . Die guten Rvjalisten sollen sich bewaffnet an sie

anschlicße » . Wer sich sonst aber zu dreien oder vieren

auf der Straffe zeigt , oder gar Waffen trägt oder sich

aufrührerischen Geschreies schuldig macht , soll sogleich

verhaftet , vor ein Kriegsgericht gezogen und bestraft

werden .
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Einige keiner Fahrzeuge von der Brfreiungsflvtte ,

die sied auf dem Tajo zeigten , haben viele portugiesische
Offiziere und Soldaten an Bord genommen .

Don Miguel will Sold und Ernährung seiner Ar¬
mee mit künftig zu crl-ebenden Steuern bezahlen .

Die Nvrdamerikaner sind noch immer da . Der Ty¬
rann ist gegen die Söhne der Freiheit sehr zuvorkommend .
Bei der lehren FrohnlelchnamS Prozession , wo der Jn -
fant den Baldachin über der Monstranz , hoffentlich zum
lctztcnmale im königlichen Ornate tragen half , wieß er ih¬
nen einen Platz neben der königlichen Familie zum Zu -
schauen an . Sic baden ihn dagegen auf ihrer Fregatte
regalirt . Die englischen und französischen Offiziere sind
dagegen nicht besonders höflich gegen ihn .

Don Pedro ist am 9ren bei Opvrto gelandet , Jubel
ewpfieng ihn überall . Die Miguelistische Armee hat sich
zurückgezogen . Ein Regiment , welches sich für Donna
Maria da Gloria laut erklärte , wurde von den Andern
zusammengehauen .

Türkei ) . Der Sultan läßt nunmehr das von dem
Vicckönig zu Aegypten eroberte St . Jean d'Acre zu
Land und See belagern .

Etwas über Volksbildung und über
die Verhältnisse der Schulen und

der Schullehrer .
( Fortsetzung . )

Und auch der Schullehrerstand zahlt — zu seinem
Ruhme sey es gesagt — noch Männer unter sich, die
Kenntniß und moralische Kraft genug besitzen, mit
fester , sicherer und geübter Hand , ohne Rücksicht
auf Geivinn , das Ruder zu ergreifen, und gegen
Sturm und Wind auf dem trügerischenOcean dem
einfach großen Siele — Menschenbildung und Men-
schcnvercdlung zuzusegeln ; Nenner , die auf Men¬
schenlohn und Mcnschengunst Verzicht leisten, und
den Lohn ihres Wirkens nur in sich selbst suchen.

Daß aber selbst bei den redlichsten Bemühun¬
gen mancher Lehrer , der Schulstand dennoch nicht
auf den Standpunkt gehoben wird , denn er vermö¬
ge seiner Wichtigkeit in Beziehung auf die Bil¬
dung des Volkes und allen daraus hervorgehenden
Folgen einznnehmcn verdient , daran ist nicht der
Mangel an Bildung Schuld , den man den Schul¬
lehrern so gerne vorzuwcrfen pflegt — Ausnahmen
finden überall statt und hier vielleicht eine große
Zahl, als zu wünschen wäre — sondern der wah¬
re und etwas tiefer liegende Grund ist der, daß
jederzeit nur Leute aus den niedersten Elasten des
Volkes sich dem Schulfache gewidmet haben und
noch widmen. Denn noch habe ich die Erfahrung
nicht gemacht, daß , Jünglinge aus hohem Stän¬

den — sehr wenige ausgenommen — das Schul¬
fach ergriffen hätten, so preiswürdig und so ehren¬
voll man diesen Stand bisweilen auch zu schildern
pflegt. Solche Jünglinge werden lieber Juri¬
sten , Geistliche , Mediciner , Forstleute u . d. gl.
aus dem einfachen Grunde, weil sie sich ein
so glückliches Loos als möglich zu verschaffen su¬
chen und sich nicht erst auf den Himmel vertrösten
lassen wollen. In der Regel sind die Jünglinge,
die sich dem Schulfache widmen , Söhne von ar¬
men Schullehrern, von Bauern, Handwerkern und
Taglöhncrn .

Daß nun die Jünglinge aus höher » Standen
sich dem Schulfache gänzlich entziehen, und die mei¬
sten von denselben es gleichsam für eine Erniedri¬
gung hakten würden , sich dem ehrenvollen
Geschäfte der Jugendbildung zu unterziehen , hat
für den Stand selbst, neben manchen andern nach-
thciligen Folgen , vorzüglich die , daß er von den

'

Hökern Classen sowohl-, wie auch selbst von den
geringen so wenig geachtet und mit einer Art von
Geringschätzung betrachtet wird . Die Schullehrer
werden eben deßwegen, weil sie insgemein aus den
niederen Classen des Volkes hervorgehen , von den
höher» Classen zurückgesetzt und immer absicht¬
lich in einer gewissen Entfernung gehalten . Es
herrscht bei den höhern Classen, wie es die Wür¬
de ihres höhern Standpunktes natürlicherweise auch
erfordert , gegen die aus dem Volke hervorgegan-
gencn Leute eine gewisse Antipathie, gleichsam als
hätte sie der liebe Gott aus besonderer Gunst, aus
edlcrn Stoffen geformt , als die gemeinen Leute.
Man ist aus eben diesem Grunde wohl auch der
Meinung, die Verhältnisse in denen'

sich die Schul¬
lehrer befinden, seyen für sie gut genug ; denn sie
wären ja nicht einmal das , was sie sind, wenn
sie in ihrer eigenen Sphäre , in ihrer noch größer»
Dunkelheit hätten bleiben müssen . Ja es gibt
Leute , die cs einem gar noch übel nehmen , und
sagen , man bilde sich zu viel ein , man hätte sich
über seinen Stand erhoben, wenn man nur einen
guten Rock auf dem Leibe trägt . Die Klugheit
gebietet also natürlicherweise, daß man diesen Leuten
nicht zu viel gibt, daß man sie in den Grenzen der
Demuth und der Bescheidenheit hält , sonst wären
sie gar nimmer .zu meistern, das ist aber so zu ver¬
stehen , sie würden sich sonst nimmer unter den
Druck fügen, unter dem sie bis jetzt noch schmach¬
ten. (Fortsetzung folgt.)
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Bezirk Breiten .
Breiten . ^ Bekanntmachung . ) Den

17 . d . M . wurde die Bürgermeisterwahl in Bü -

chig vorgenommen , sie war aber ohne Erfolg, , da
kein Gemeindebürger die gesetzlich erforderliche
Stimmenzahl erhielt . Den nämlichen Tag den
17 . wurde bei der Bürgermeifterwahl in Baner¬
bach der bisherige Bürgermeister Georg Joseph
Dikemann aufs neue als Bürgermeister gewählt .
Den 19 . d. M . wurden zu Oberacker jung Jo¬
hannes Scheder und zu Bahnbrücken der bis¬

herige Bürgermeisker Georg Adam Schneider ;
und den 20 . d . M . zu Dürrenbüchig Jakob Frie¬
drich Bühler und zu Diedelsheim Christian
Bickel zu Bürgermeistern erwählt und bestätigt .

Brette » , den 18 . Juli 1832 .
Großherzogl . Bezirksamt .

Stadt Pforzheim .
Oberamt Pforzheim .

(2 ) fMundtodt - Erkärung . ) Goldarbei¬
ter Philipp Casanova von Pforzheim wird hier¬
durch im ersten Grad für mundtodt erklärt und ist
unter Aufsichts - Pflegschaft des Oberwnndarztes
Bäuerle dahier gestellt worden , ohne dessen Ein¬
willigung er nach L. R . Satz 513 die dorten ange¬
gebene Handlungen nicht vornehmen darf .

Pforzheim , den 17 . Juli 1832 .
Großherzogliches Oberamt .

In Beziehung auf obige Mundtodt - Erklärung
des I . P . Casanova , werden alle diejenigen ersticht ,
welche Forderungen an die I . P . Casanova ' sche
Familie zu machen haben , solche binnen 8 Tagen bei
den Unterzeichneten bei Verlust der Forderung
zu liguidiren .

Aufsichts - Pfleger Bäuerle . '

Gschwindt und Kampfs .

Gemeinderaths -Bekanntmachungen .
fBekanntmachnng . ) Die bisher sehr

häufig vorgekommenen Feldfrevel haben uns ver¬
anlaßt , für die Erndtezeit noch weitere vier Feld¬
schützen aufzustellen . Als solche sind angenommen :

'
Christoph Friedrich Katz , Flößer ; Johann Chri¬
stoph Kiehnle , Schneiders Ernst Wildersinn und
Johann Jakob Merz , Flößer , welche nicht nur
bei Tag , sondern auch zur Nachtzeit die Feld¬
erzeugnisse der hiesigen Markung zu bewachen haben .

Pforzheim , den 23 . Juli 1832 .
Gemeinde - Rath .

fFeld - Posizei . ) Das Aehrensammeln auf
der hiesigen Markung ist Jedermann bei Strafe
auf solchen Aeckern verboten , auf welchen noch
Privat - oder Zehnt - Garben b fi blich sind .

Kein Aehrensammler darf sich vor 8 Nbr Mor¬

gens oder nach 6 Uhr Abends auf dem Felde be¬
treten lassen. Die Feldschützen sind angewiesen ,
genau auf die Befolgung dieser Anordnung zu se¬
hen und jede Uebertretung sogleich zur Anzeige zu
bringe ».

Pforzheim , den 23 . Juli 1832 .
Gemeinde - Rath :

fBekanntmachung .) Keinem städtischen
Diener steht für die Zukunft mehr das Recht zu,
Fruchtgarben einzuziehen , indem jeder seine Be¬
soldung aus der Stadtkasse bezieht ; was hiermit
jedem Güterbescher der hiesigen Markung bekannt
gemacht wird .

Pforzheim , de» 23 . Juli 1832 .
Gemeinde - Rath .

fFeldvolrz ei . ) Diejenigen Güterbesitzer ,
welche Gerste schneiden lassen und von den geord¬
neten Wegen nicht unmittelbar zu ihren Garben
fahren können , sondern über andere angebauke
Güter fahren müßten , sind gehalten , ihre Gerste
an den Weg zu tragen , damit nicht andere Feld¬
erzeugnisse durch das Fuhrwerk beschädigt werden .

Pforzheim, , den 23 . Juli 1832 .
Gemeinde - Rath .

Versteigerungen :
( 3 ) sLiegenschafts - Versteigerung . )

Das der hiesigen Stadtgemeinde gehörige Plätzchen
von 2 V, -> Ruthen in dem Hofe des Maurer¬
meisters Wilhelm Seifkied in der Blumengasse
gelegen , auf allen Seiten der Seifried '

sche Hof ,
'wird Samstag den 4 . August d . I . , Nachmittags
4 Uhr , auf dem hiesigen Rathhause der Steige¬
rung ausgesetzt .

Pforzheim , den 1 (x Jlfli 1832 .
Gemeinde - Rath .

(3 ) fM ühle - V erst eigerun g . s Auf die un¬
term 9 . d . M . der Erbcheilung wegen versteigerte
Erblehenmühle aus der Derlassenschaftsmasse des
verstorbenen Johann Michael Rummel , gewesener
Müller von Weißenstein , ist auf den Erlös zu
6050 fl . ein Nachgebot von 100 ft. geschehen .

Zur andmvewen Versteigerung dieser Mühle ,
die in Nro . 33 und 35 dieses Blattes näher be¬
schrieben ist , wurde daher Tagfahrt auf Mittwoch
den 25 . d . M . , Vormittags 0 Uhr , auf dem
Gemeindehaus zu Weißenstein , vorbehaltlich der
obcrlehensherrlichen und obervormundschastlichen
Genehmigung festgesetzt , wozu die Liebhaber mit
dem Anhang eingeladen werden , daß sich aus¬
wärtige Steigerer mit legalen Vermögenszeugnif -

scn auszuweisen haben .
Pforzheim , den Ui . Juli 1832 .

Großherzogl . Amtsrevisorat .
D e n n i g.

Rappenau . sOffene Arbeitsstellen . )
Maurer - und Zimmer - Gesellen , welche sich über
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ihre Tüchtigkeit und guten Leumund auszuweisen
im Stande sin- , können zu gutem Lohn sogleich
Arbeit bekommen .

Ludwigs - Saline Rappenau den 18 . Juli 1832 .
Großherzogliche Salinen - Verwaltung .

G . C . W . Rosentritt . -Edelstein .

Privat - Anzeigen
aus Pforzheim .

(2 ) fA nerb ieten . Z Christian Schmitt ,
der neu hier angekommene Musiker und Privat¬
lehrer , hat sich nach seinem Bürgerrecht dahier
etablirt . Da er in seiner mit 12 Jahren gelei¬
steten Militärdienstzeit als Hautboist sich ein fer¬
tiges Spielen auf mehreren musikalischen Instru¬
menten erlernte , so macht derselbe einem verehrli -
chen Publikum ergebenst bekannt :
1 ) im Clavier , Violin , Flöte und Clarinett Un¬

terricht m ertheilen .
2 ) Empfiehlt er sich , nach seinem in der Jugend

erlernten Schulfach auch in dem Religionsunter¬
richt , so wie im Rechnen , Lesen und Schreiben
Stunden zu geben .

3 ) Macht derselbe sämmtlichen Musikfreunden be¬
kannt , im Schreiben von aller Arten Musi¬
kalien , und verspricht bei schneller und pünkt¬
licher Bedienung , um ein billiges Honorar zu
arbeiten .

4 ) Empfiehlt er sich im rein und regelmäßigen' Ausstimmen der Claviere . ^
Er bittet daher zu diesen angegebenen Punkten

allerseits um geneigten Zufpruch . Seine Wohnung
ist in der Altenstädter Straße Nro . 311 .

( 1 ) fFreischießen . j Das letzten Sonntag
degoiinene Freischießen wird nächsten Sonntag den
29 . d . M . fortgesetzt zu dem Stand - undBürschbüch -
sen zugelassen werden .

Gravenauer , Flaschnermeister .

fEinladungg Nächsten Sonntag den 29 .
d . M . kann um kr . ein halb Dutzend silberne
Kaffeelöffel auf der Kugelbahn des Unterzeichneten
gewonnen werden , wozu er seine Freunde und
Liebhaber vom Kugelschieben höflichst einladet .

Daniel Schenk , Ochsenwirth .
fWohnung . Z Es ist eine Wohnung im

obern Stocke bei Rothgerber Mürrle ' s Wittwe
zu verlehnen , die gleich bezogen werden kann .

fWohnung . ^ Im ehemalig Oehlschläger
Lorenz Katz'

schen Hause in der Aue ist der obere
Stock in 4 — 6 Wochen zu vermiethen ; Lust -
rragende wollen sich wenden an

Christoph Rösle Wittwe .
fWohnungen . ^ Drei Wohnungeii , die

täglich bezogen werden können , werden angeboten
von Osiander .

fAnzeige . ) I . M . Katz Wittwe in Pforz¬
heim verkauft noch zum Subscriptions - Preise

v. Rotteck ' s allgemeine Weltgeschichte vollständig in
9 Bände » , fl . 9 .

Dieselbe in 4 Bänden , in 20 monatlichen Lie¬
ferungen je zu 18 kr.

Ferner :

Bedürfnisse der evangelisch - protestantischen Kirche
in Baden . 48 kr.

Christlicher Katechismus für die unirte evange¬
lisch - protestantische Kirche . 27 kr .

Erläuterungen zur Gemeinde - Ordnung . 30kr .
Willibald und Hugo v . Stadeck , genannt die

Stürmer , fl . 2 . 15 kr .
Neue Novellen . Bilder aus der wirklichen

Welt von Or . F . Pauer . fl . 2 . 24 kr .

Me sowohl in diesen , als in andern Blättern ange¬
zeigten Bücher besorgt zu den angekündeten
Preisen und ohne Portoberechnung

I . M . Katz Wittwe .

Fruchtoreise Pkorzheim, Durlach ,
d 21 . Juli . d . 14 . Juli .

das Malter
Alter .Kernen
Neuer Kernen
Waizen . .
Korn , altes
Korn , neues
Gemischte Frucht
Gerste . .
Welschkorn .
Haber . .

das Simri :
Erbsen . .
Linsen . .
Wicken . .
Bohnen . .

fl.
14

fl.
14

14

9

8
14

5

30

27

29

Bruchsal ,

fl . Ikr .

Viktualienpreise
in Pforzheim .

Rindschmalz d . Pf . 22 kr.
Schweinschm . » » 22 —
Butter » » 18 -

Unschlitt « » 14 —

Lichter , gez. » » 24 —
» gegos . » » 24 —

Seife » » 18 —

Eher 4 Stück . . . 4 —
Grundbirnen d . Sri . -

Brodtaxe .
Weck d . Paar zu 2 kr . 81/2 Ltd .
Schwarzbrod der Laib zu 10k, .

nuegt 2 Pfund I2koth ; zu
5 kr . 1 Pfund 6 Lord .

Fleisch t a x e.

Mastochsenfl . d . Pf . 9kr .
Rind - oder Schmal¬

fleisch das Pf . 8 kr.
Kuhfleifch das Pf . -

Kalbfleisch das Pf . 8 kr.
Hammelfleisch d . Pf . 8 kr.
Schweinefl . das Pf . 9 kr.

Holzpreise im Holz¬
garten in Pforzheim :

Guchend. Klftr . fl . 11 . — kr.
Eichen -- " " 7. —
Tannen » " " 7 . 6kr .

Skrob daü 100 .
Heu der Ctr . .

fl . io .
-- I .

Verantwortlicher Redacteur : Joh . Niehnle , Verleger und Drucker : N . L . Asy .
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